
Postanschrift:  
Sportverein Maria-Thann e.V.: 
Grod 6 
88145 Hergatz 
 
 
Vorname Name 
Strasse 
PLZ Ort 
 
Bestätigung 
 
über Zuwendungen im Sinne des §10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in §5 
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen. 
 
Art der Zuwendung: Geldzuwendung 
 
Betrag der Zuwendung in Ziffern / Buchstaben / Tag der Zuwendung 
 
      Euro / (Betrag ausgeschrieben Euro) / Datum: 31.12.20__ 
 
 
Es handelt sich nicht um einen Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen. 
 
Wir sind wegen Pflege und Förderung des Sports nach dem letzten uns zugegangenen 
Freistellungsbescheid des Finanzamtes Kempten, Steuer-Nr. 127/110/90140 vom 
10.07.2013 nach §5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der 
Körperschaftssteuer befreit. 
 
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge, sonstige Mitgliedsumlagen oder 
Aufnahmegebühren handelt und die Zuwendung nur zu Förderung und Pflege des Sports 
im Sinne der Anlage 1 – zu §48 Abs. 2 Einkommensteuer- Durchführungsverordnung – 
Abschnitt B Nr. 1 verwendet wird. 
 
 
Hergatz, den .....................                       __________________________________          
                                                                            Unterschrift des Zuwendungsberechtigten 
 
Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung 
erstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der 
Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, 
haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim 
Zuwendenden entgeht. (§10b Abs. 4 ESTG, §9 Abs. 3 KStG, §9 Nr. 5 GewStG). 
 
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der 
Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre 
zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – BStBl I S. 884) 
 
 
 
SV Maria-Thann e.V. 1. Vorstand Dieter Weishäupl, Tel. 08385/921998 



 
Postanschrift: 
Sportverein Maria-Thann e.V.: 
Grod 6 
88145 Hergatz 
 
 
 
Verzicht auf Aufwandsentschädigung für 
 
Vorstandstätigkeiten und Tätigkeiten für den SV Maria-Thann e.V. haben 
gemäß der Satzung des Vereins einen Anspruch auf Vergütung oder 
Aufwandsentschädigung. 
 

 Vorname, Name, Strasse HSNR, PLZ ORT 
 

 
steht aus diesem Grund für das Jahr 20__ ein Anspruch auf Vergütung für 
Vorstandstätigkeiten in Höhe von 
 

 Betrag in Ziffern  Euro (Betrag ausgeschrieben Euro) 
 
zu. 
 
 Vorname Name verzichtet hiermit ausdrücklich und bedingungslos auf die 
Auszahlung dieses Betrages. 
 
 Vorname Name erhält daraufhin im Einvernehmen mit dem SV Maria-Thann 
e.V. über die Höhe des zustehenden Betrages eine Spendenbe-scheinigung. 
 
 Vorname Name erklärt hiermit die ausdrückliche Zustimmung zu diesem 
Verfahren. Weitere Ansprüche können gegen den Verein nicht geltend 
gemacht werden. 
 
 
Hergatz, den ..................... 
 
 
 
________________________      ____________________________  
für den Verein                                      Vorname Name 
 
 
SV Maria-Thann e.V. 1. Vorstand Dieter Weishäupl, Tel. 08385/921998 


